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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 

über Eisenbahnsicherheit (Neufassung) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 138 vom 26. Mai 2016) 

1. Seite 102, Erwägungsgrund 3 

Anstatt: 

„(3) Untergrundbahnen, Straßenbahnen und andere leichte Eisenbahnsysteme unterliegen in 

vielen Mitgliedstaaten kommunalen technischen Anforderungen und sind vom 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des 

Rates (5) ausgenommen. Um die Durchführung dieser Richtlinie und der Richtlinie (EU) 

2016/797 zu erleichtern, sollten beide Richtlinien denselben Anwendungsbereich haben. 

Folglich sollten derartige lokale Eisenbahnsysteme aus dem Geltungsbereich der 

vorliegenden Richtlinie ausgenommen werden.“ 

muss es heißen: 

„(3) Untergrundbahnen, Straßenbahnen und andere Stadtbahnsysteme unterliegen in vielen 

Mitgliedstaaten lokalen technischen Anforderungen und sind vom Anwendungsbereich der 

Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) ausgenommen. 

Um die Durchführung dieser Richtlinie und der Richtlinie (EU) 2016/797 zu erleichtern, 

sollten beide Richtlinien denselben Anwendungsbereich haben. Folglich sollten derartige 

lokale Systeme aus dem Geltungsbereich der vorliegenden Richtlinie ausgenommen 

werden.“  
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2. Seite 138, Artikel 2 Absatz 3 Buchstaben c und d 

Anstatt: 

„c) Infrastrukturen für Stadtbahnen, die gelegentlich von schweren Eisenbahnfahrzeugen unter 

den Betriebsbedingungen für das betreffende Stadtbahnsystem genutzt werden, wenn das für 

diese Fahrzeuge ausschließlich für Verbindungszwecke erforderlich ist, und 

d) Fahrzeuge, die in erster Linie auf den Infrastrukturen der Stadtbahnen genutzt werden, aber 

mit bestimmten Bauteilen für schwere Eisenbahnfahrzeuge ausgerüstet sind, die für den 

Durchgangsverkehr auf einem begrenzten Abschnitt der Eisenbahninfrastrukturen 

ausschließlich für Verbindungszwecke erforderlich sind.“ 

muss es heißen: 

„c) Infrastrukturen für Stadtbahnen, die gelegentlich von Eisenbahnfahrzeugen unter den 

Betriebsbedingungen für das betreffende Stadtbahnsystem genutzt werden, wenn das für 

diese Fahrzeuge ausschließlich für Verbindungszwecke erforderlich ist, und 

d) Fahrzeuge, die in erster Linie auf den Infrastrukturen der Stadtbahnen genutzt werden, aber 

mit bestimmten Bauteilen für Eisenbahnfahrzeuge ausgerüstet sind, die für den 

Durchgangsverkehr auf einem begrenzten Abschnitt der Eisenbahninfrastrukturen 

ausschließlich für Verbindungszwecke erforderlich sind.“ 
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